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Antrag auf Tempo 30 vor der Georg Müller Grundschule am Lipper Hellweg 
(BV Stieghorst, 21.11.2019, TOP 3.8) 
 
 
Der Trägerverein der Georg Müller Schulen e. V. hat im letzten Jahr einen Antrag auf 
Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in Höhe der GMS 
Grundschule Bielefeld am Lipper Hellweg gestellt. 
 
Das Amt für Verkehr hat heute dazu folgendes mitgeteilt: 
 
„Die Georg-Müller-Grundschule am Lipper Hellweg erfüllt die Voraussetzungen des  
§ 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 6 StVO für die Anordnung von Tempo 30 vor schutzwürdigen 
Einrichtungen. 
 
Nach Anhörung des Baulastträgers und der Polizei sowie unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten und der ÖPNV-Belange wird die Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h über eine Strecke von 160 m in beide Fahrtrichtungen sowie 
in der Zeit von montags bis freitags jeweils von 7 bis 17 Uhr gelten. 
 
Die Anordnung erfolgte am 24.02.2020, sodass die entsprechende Beschilderung 
voraussichtlich in Kürze durch den Umweltbetrieb aufgestellt werden kann.“ 
 
Der genaue Aufstellort der Schilder ergibt sich aus dem umseitigen Luftbild. 
 
Der Trägerverein wird durch das Bezirksamt schriftlich über das Prüfungsergebnis 
informiert. 
 
 
gez. 
Machnik 
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